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Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Jengen 

 

 

Öffnungszeiten: 

 

Die Gemeindekanzlei ist Montag bis Donnerstag 

von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Dienstagabend 

zusätzlich von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr geöffnet. 

 

 

 

 

 

Bericht aus der 

05. Gemeinderatssitzung 

vom 14. September 2020  

im Musikproberaum 

 

Vorsitz: 1. Bürgermeister Ralf Neuner 

Gemeinderatsmitglieder: 11,  

entschuldigt: 3 Personen 

Protokollführung:  

Gemeindesekretärin Margit Leinsle 

Zur Beratung bei TOP 4 und TOP 5:  

Herr Manfred Pistel, Bauamtsleiter VG Buchloe 

Presse: 2 Personen 

Zuhörer:  8 

Beginn: 20.05 Uhr 

Ende (öffentl.Teil): 22.50 Uhr 

 

Erster Bürgermeister Ralf Neuner begrüßte zu Beginn 

der Sitzung die Gremiumsmitglieder, die 

Gemeindesekretärin, die zahlreichen Zuhörer sowie die 

Pressevertreter. Er stellte fest, dass die 

Sitzungseinladung fristgerecht erfolgt ist und die 

Beschlussfähigkeit gegeben ist. 

 

TOP 1: Ergänzung / Änderung der Tagesordnung 

 

Die Gemeinderäte hatten keine Einwände gegen die 

vorliegende Tagesordnung. 

 

TOP 2: Protokollgenehmigung der 04. Sitzung des 

Gemeinderates vom 20.07.2020 – öffentlicher Teil 

 

Gegen das Protokoll der 04. Sitzung gab es keine 

Einwände. 

 

TOP 3: Bauanträge 

3.1. Bekanntgabe Freistellungen  

3.1.1. Vorlage im Genehmigungsfreistellungsverfahren: 

Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage auf 

den Flur-Nrn. 333/13 und 334/11, Gem. Jengen, 

Buchenweg 9 

 

Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des 

rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 38 „Jengen West – 

An der Weinhausener Straße“. Das Vorhaben wurde im 

sog. Genehmigungsfreistellungsverfahren eingereicht 

und dahingehend von der Verwaltung behandelt. Der 

Gemeinderat wurde über die Baugenehmigung infor-

miert und nahm diese zur Kenntnis. 

 

3.2 Antrag auf Baugenehmigung 

Erweiterung eines Zweifamilienhauses auf der Flur-

Nr. 140, Gem. Ummenhofen, Zugspitzstraße 29 

 

Geplant ist die Erweiterung eines Zweifamilienhauses 

im Osten der Flur-Nr. 140 in Ummenhofen im unge-

planten Innenbereich. Der Antrag auf Baugenehmi-

gung wurde behandelt und die Genehmigung wurde 

durch den Gemeinderat einstimmig beschlossen. 

 

3.3 Antrag auf Baugenehmigung  

Anbau einer Überdachung zum Unterstellen von 

Landmaschinen auf der Flur-Nrn. 35, 35/2, Gem. 

Weicht, Beckstettener Straße 17 

 

Der Anbau einer Überdachung auf den Flur-Nrn. 35 

und 35/2, Gem. Weicht ist dem Außenbereich nach § 

35 Bau GB zuzuordnen. Der Antrag auf Baugenehmi-

gung wurde durch den Gemeinderat einstimmig be-

schlossen – vorbehaltlich einer vorliegenden landwirt-

schaftlichen Privilegierung. 

 

3.4 Antrag auf Baugenehmigung  

Abbruch eines landwirtschaftlichen Gebäudes und 

identischer Neubau mit einer Wohnung im EG auf 

der Flur-Nr. 57/1, Gem. Weicht, Beckstettener 

Straße 12 

 

Die Antragsteller beabsichtigen den Abbruch eines 

landwirtschaftlichen Gebäudes mit identischem 

Neubau mit einer Wohnung im Erdgeschoss im 

unbeplanten Innenbereich. Das gemeindliche 

Einvernehmen wurde bereits in der Sitzung vom 
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27.04.2020 erteilt. Aus baurechtlicher Sicht wurde 

seitens der Gemeinde einstimmig der 

Baugenehmigung zugestimmt.  

 

3.5 Antrag auf Baugenehmigung  

Neubau eines Milchvieh-Laufstalles mit einer 

offenen Güllegrube und Neubau einer landw. 

Lagerhalle auf den Flur-Nrn. 151 + 152, Gem. 

Beckstetten, Schnürgartenäcker 

 

Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 11 „Kiesgrubenäcker“. Der Neubau 

eines Milchvieh-Laufstalles mit offener Güllegrube und 

Neubau einer landwirtschaftlichen Lagerhalle ist auf 

den Flur-Nrn. 151 und 152 in Beckstetten angedacht. 

Der einfache Bebauungsplan setzt auf besagten 

Flurnummern Flächen für die Landwirtschaft fest. Der 

Gemeinderat stimmte der Baugenehmigung 

einstimmig zu, sofern es sich um ein 

landwirtschaftlich privilegiertes Vorhaben handelt. 

 

TOP 4: Bebauungsplan Nr. 41 „Beckstetten – Im 

Dorffeld“; Billigung des Entwurfs 

 

Der Gemeinderat Jengen hat in der Sitzung am 

16.12.2019 beschlossen für eine Teilfläche des 

Grundstücks FlNr. 70 der Gemarkung Beckstetten 

einen Bebauungsplan aufzustellen, um 

Wohnbauflächen zu schaffen. Die Aufstellung des 

Bebauungsplanes soll im beschleunigten Verfahren 

geschehen. Der Bebauungsplan sieht u. a. vor, auf dem 

nördlichen Baugrundstück an der Einmündung der 

Straße Im Dorffeld in die Verbindungsstraße nach 

Weinhausen ein Doppelhaus zuzulassen, auf den 

übrigen fünf Baugrundstücken jeweils ein Einzelhaus 

(mit maximal zwei Wohneinheiten). An der Ostseite ist 

eine Hecke als Abgrenzung zu den Feldern geplant. 

Die Richtlinien des Bebauungsplanes orientieren sich 

an den bestehenden Häusern der anderen 

Straßenseite. Im Bebauungsplan wurde u. a. neu mit 

aufgenommen, dass die Häuser mit Dachvorsprung (so 

wie es hier üblich ist) geplant werden sollen. Bei den 

Parzellen 4 -6 sollen die Garagenflächen bis zur 

östlichen Baugrenze gezogen werden.  

Die Auswahl dieses recht „kleinen“ Baugebietes hängt 

damit zusammen, dass hier die notwendige 

Infrastruktur (Straße / Abwasserkanäle / 

Wasserversorgungsleitung) bereits vorhanden und 

somit eine schnelle und wirtschaftliche Erschließung 

möglich ist. Da Anwohner Bedenken zum aktuellen 

Bebauungsplan äußerten, kommt man auf sie insofern 

zu, dass der südliche Feldweg zum Baugebiet dazu 

genommen wird. Dieser zusätzliche 6 m breite Streifen 

wird mit 4 m für eine Hecke verwendet, die übrigen 2 

m kommen den Parzellen 3 – 5 zu Gute. 

Diese neue Fassung des Bebauungsplanes Nr. 41 vom 

14.09.2020 inkl. der vorgenannten Änderungen wurde 

einstimmig durch den Gemeinderat gebilligt. 

 

TOP 5: Bebauungsplan Nr. 40 „Ummenhofen – 

Bürgermeister-Raab-Straße“; Billigung des 

überarbeiteten Entwurfs, Erweiterung des 

Geltungsbereichs 

 

Der Gemeinderat Jengen hat in der Sitzung am 

11.11.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 40 

„Ummenhofen – Bürgermeister-Raab-Straße“ 

beschlossen und in der Sitzung am 27.04.2020 den 

überarbeiteten Entwurf in der Fassung vom 27.04.2020 

gebilligt. Nachdem das Planungsgebiet bisher im 

rechtswirksamen Flächennutzungsplan als 

landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen wurde, wird 

nun die erforderliche Anpassung zur Art der Nutzung 

analog des Bebauungsplanes vorgenommen. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde vom 03.06. – 

03.07.2020 öffentlich ausgelegt, zudem wurden 27 

Behörden und Träger öffentlicher Belange beteiligt. 

Diese Stellungnahmen wurden vom Gemeinderat 

einstimmig zur Kenntnis genommen. 

Zudem gab es einen privaten Einspruch zum 

Bebauungsplan: 

Einerseits da hier § 13b BauGB - sprich das 

beschleunigte Verfahren - angewendet werden soll 

und nicht das „Bauen im Außenbereich“ berücksichtigt 

wird. Hierzu bemerkte der Gemeinderat, dass §13 b 

BauGB u.a. für die Erschließung kleiner Flächen im 

Außenbereich gedacht ist. Andererseits wandte die 

Privatperson ein, dass die dortige landwirtschaftliche 

Maschinenhalle (die aber als Lagerhalle für Autoteile 

genutzt werde) in diesem Baugebiet als „nicht 

störender Gewerbebetrieb“ umgewandelt werden soll 

und somit im Außenbereich legalisiert würde. Der 

Gemeinderat weist hier darauf hin, dass diese 

Maschinenhalle Bestandsschutz hat. 

Der vorgesehene Bebauungsplan Nr. 40 wurde noch 

um einen Dachvorsprung für die vorgesehenen Häuser 

ergänzt, um ein stimmigeres Gesamtbild zu den 

bestehenden Häusern zu erreichen (10 der 11 

anwesenden Gemeinderatsmitglieder stimmten für 

diese Änderung), zudem wurden die Wand- und 

Firsthöhen minimal erhöht analog zum Bebauungsplan 

Nr. 41. Dieser Entwurf des Bebauungsplans Nr. 40 vom 

14.09.2020 wurde dann einstimmig gebilligt. Eine 

öffentliche Auslegung wird noch einmal erfolgen. 

 

TOP 6: Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Beteili-

gung als Nachbargemeinde durch die Marktgemeinde 

Waal gemäß § 2 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB; 1. Än-

derung des Bebauungsplanes "Waal Süd II - An der 

Theaterstraße 

 

Die Gemeinde Jengen wird von der Marktgemeinde 
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Waal im Rahmen der 1. Änderung des Bauungsplanes 

„Waal Süd II – An der Theaterstraße“ gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB am Verfahren nach § 13b BauBG beteiligt. Ziel 

der Planung ist die Schaffung eines Wohngebietes mit 

10 Parzellen (ca. 0,83 ha Gesamtfläche). Auf acht dieser 

Grundstücke sind bis zu zwei Wohneinheiten 

angedacht, auf den anderen beiden Grundstücken sind 

drei bzw. vier Wohneinheiten oder eine gewerbliche 

Nutzung vorgesehen. 

Dieses Baugebiet betrifft keine Belange der Gemeinde 

Jengen, so dass der Gemeinderat einstimmig dafür 

stimmte. 

 

TOP 7: Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Beteili-

gung als Nachbargemeinde durch die Marktgemeinde 

Waal gemäß § 2 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB; 

Aufstellung der Klarstellungs- und Einbeziehungssat-

zung für den Bereich der "Fl.Nr. 47/5 - An der Jengener 

Straße 

 

Die Gemeinde Jengen wird von der Marktgemeinde 

Waal im Rahmen der Aufstellung der Klarstellungs- 

und Einbeziehungssatzung für die Fl.Nr. 47/5 An der 

Jengener Str. gemäß §34 Abs. 6 i.V.m. §13 Abs.2 Nr.3 

und §4 Abs.2 BauGB am Verfahren beteiligt. Dies zielt 

auf die Klarstellung der Grenze zwischen Innen- und 

Außenbereich ab und der Sicherstellung einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung. Diese Flur-

Nr. betrifft keine Belange der Gemeinde Jengen und es 

kann von einer nochmaligen Beteiligung abgesehen 

werden, so lautete der einstimmige Beschluss des 

Gemeinderates. 

 

TOP 8: Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Frühzei-

tige Beteiligung als Nachbargemeinde durch die Ge-

meinde Rieden gemäß § 2 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 

BauGB; 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-

planes Nr. 7 "Gewerbegebiet Rieden Süd 

 

Der Gemeinderat Rieden hat in der Sitzung am 

11.03.2019 beschlossen, die innerörtliche Fläche Fl.Nr. 

240 als Gewerbegebietsfläche auszuweisen, um dem 

Bedarf für Gewerbegrundstücke heimischer 

Gewerbetreibende gerecht zu werden. Das Baugebiet 

hat eine Fläche von 3,95 ha (zwischen der Kr OAL 13, 

bestehendem Gewerbegebiet und landwirtschaftlichen 

Flächen). Zudem soll der bestehende Bebauungsplan 

„Gewerbegebiet Rieden Süd“ dem aktuellen Stand 

angepasst werden. Der Gemeinderat hat keine 

Bedenken zum Bebauungsplan und billigt diesen 

einstimmig. 

 

TOP 9: Sanierung und Anbau eines Kindergartens in 

Weinhausen: Architektenwettbewerb 

 

Ralf Neuner beschrieb die aktuell laufende Sanierung 

des Kellers vom Kindergarten in Weinhausen. Hier 

wurde Feuchtigkeit durch einen früheren 

Wasserschaden entdeckt, die nun getrocknet wird. 

Zudem finden Malerarbeiten statt, eine Akustikdecke 

wird eingezogen, außerdem wird ein neues 

Waschbecken und eine neue Tür eingebaut. In einigen 

Wochen sind all diese Arbeiten abgeschlossen. 

 

Der Vorschlag des Bürgermeisters, einen 

Architektenwettbewerb für den Anbau 

auszuschreiben, wurde positiv aufgenommen, da so 

mehr Ideen aufkommen und ein besserer 

Kostenüberblick geschaffen wird. Dieser Wettbewerb 

soll erst später erfolgen. Erst einmal findet im Oktober 

die Bedarfsabfrage zur Kinderbetreuung statt. Diese ist 

maßgeblich für die Größe des Anbaus und die Höhe 

der Förderung durch andere Stellen. Vor diesem 

Hintergrund beschloss der Gemeinderat einstimmig 

den Architektenwettbewerb erst etwas später 

durchzuführen. 

 

TOP 10: Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Be-

reich des Gennachweges, Jengen 

 

Die LEW kam mit dem Vorschlag auf die 

Gemeindeverwaltung zu, die Straßenbeleuchtung des 

Gennachweges sowohl zu erweitern als auch auf LED-

Beleuchtung umzustellen. In diesem Fall würden die 

Hängeleuchten entfernt, eine Leuchte versetzt und die 

Beleuchtung erweitert. Die Kosten würden 13.000 Euro 

betragen und die veranschlagten Haushaltsmittel 

übersteigen. Angesichts der andernorts in der 

Gemeinde Jengen wesentlich schlechteren 

Ausleuchtung der Straßen und der Höhe der Kosten 

soll vorerst nichts an der Beleuchtung im Gennachweg 

geändert. Angesichts der anstehenden Ausgaben für 

den Kindergartenausbau sprach sich der Gemeinderat 

einstimmig dafür aus, dieses Projekt vorerst zu 

vertagen. 

 

TOP 11: Änderung des § 2 Nr. 18 und 19 und § 9 Abs. 1 

Nr. 5 der Geschäftsordnung 

 

Die aktuelle, wie die vorherige Geschäftsordnung sieht 

folgende Personalbefugnisse vor: Erster Bürgermeister 

bis zur EG 5 / A 5 und Gemeinderat ab der EG 6 / A 6. 

Die Gemeindeordnung sieht in Art. 43 GO allerdings 

folgende Personalbefugnisse vor: Erster Bürgermeister 

bis zur EG 8 / A 8 und Gemeinderat ab der EG 9 / A 9. 

Diese entsprechende Erhöhung der Befugnisse ist laut 

dem Landratsamt Ostallgäu zwingend bis zum 

31.10.2020 umzusetzen. Die Änderung der 

Geschäftsordnung wurde vom Gemeinderat 

einstimmig beschlossen. 
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TOP 12: Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öf-

fentlichen Hand – § 2b Umsatzsteuergesetz; Verlänge-

rung des Optionszeitraumes 

 

In der Gemeinderatssitzung am 17.10.2016 wurde 

bereits die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der 

öffentlichen Hand behandelt. Bis dato war es so, dass 

Gemeinden / Kommunen im Rahmen ihrer Betriebe 

gewerblicher, land- und forstwirtschaftlicher Art 

(Wasserwerke, Stadtwerke etc.) steuerrechtlich als 

Unternehmer galten und somit umsatzsteuerpflichtig 

sind. Seither wurde dies auf die zivilrechtliche Ebene 

erweitert, wenn hier Einnahmen in Form von Geld / 

Geldeswert erwirtschaftet wird. Konkret heißt dies im 

Fall der Gemeinde Jengen, dass aufgrund der neuen 

Rechtslage beispielsweise auf die an die Schüler 

ausgegebenen Kopien oder das Verleihen des 

gemeindlichen Busses an Dritte Umsatzsteuer zu 

erheben sein wird. 

Im Oktober 2016 hatte der Gemeinderat gegenüber 

dem Finanzamt erklärt dies erst ab dem 01.01.2021 

anwenden zu wollen. Aufgrund der Corona-Pandemie 

wurde der Optionszeitraum für die Anwendung des 

§2b UStG nun um weitere zwei Jahre bis zum 

31.12.2022 verlängert. Der Gemeinderat nahm diese 

Verlängerung einstimmig an. 

 

TOP 13: Bekanntgaben, Wünsche und Anregungen 

 

Wasserbohrungen 

Ralf Neuner erläuterte, dass im heißen Sommer 2018 

das Wasser in der Gemeinde etwas knapp wurde und 

man insofern die Bohrungen des 

Hochwasserzweckverbands in Denklingen mit 

Interesse verfolgte. Dort fand eine Bohrung statt, bei 

der trotz aller Vorabberechnungen kein Wasser 

gefunden wurde. Die Quelle ist vermutlich 15 – 20 m 

daneben. Dort soll nun erst eine Probebohrung 

durchgeführt werden.  

 

Glasfaserausbau 

Die Bauarbeiten dazu laufen inzwischen in den Ortstei-

len Jengen, Weinhausen, Weicht und Ummenhofen. 

 

Bushaltestelle Weinhausen 

Es wurde an einen Gemeinderat herangetragen, dass 

die Bushaltestelle Weinhausen gegenüber vom Kin-

dergarten relativ unübersichtlich sei. Um die Situation 

zu verbessern wird eine Ortsbegehung mit der Polizei 

erfolgen, wie man die Begebenheiten verbessern kann.  

 

Nächste öffentliche Gemeinderatssitzung: 

12.10.2020 

 

Ann-Kathrin Hilgers 

 

Verwaltungsgemeinschaft Buchloe für 

Gemeinde Jengen 

 

Ankündigung Elternbefragung zum Bedarf an 

Kindertagesbetreuung 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

auf Grund der hohen Auslastung der Krippen- und 

Kindergartenplätze im Betreuungsjahr 2020/2021 wird 

die Gemeinde Jengen im Monat Oktober 2020 eine 

Bedarfserhebung zur Situation der Kindertagesbetreu-

ung durchführen. Angeschrieben und befragt werden 

die Eltern der Kinder, die im Zeitraum 30.09.2014 bis 

30.09.2020 geboren wurden.  

 

Die gewonnenen Daten und Informationen sollen da-

bei helfen, eine bedarfsgerechte Versorgung mit Ange-

boten und Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung zu 

planen. In dieser Befragung geht es insbesondere um 

die Frage, benötigt die Gemeinde Jengen zusätzliche 

Betreuungsplätze und mit welchem Bedarf sollte der 

Anbau in der Kindertagesstätte Weinhausen geplant 

werden. 

Es werden zwar nicht alle Wünsche realisierbar sein, 

dennoch soll sowohl unter Berücksichtigung der Be-

dürfnisse der Eltern als auch im Rahmen der Möglich-

keiten der Gemeinde das Betreuungsangebot für Kin-

der bedarfsorientiert weiterentwickelt werden. 

Die Teilnahme an dieser Elternbefragung ist freiwillig 

und erfolgt anonym. Ihre Daten werden ausschließlich 

für die Planung der Kindertagesbetreuung verwendet.  

Wir sind auf Ihre Unterstützung angewie-

sen und bitten daher um zahlreiche Rück-

sendungen!!! 

 

 

 

Bekanntmachung  

 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 40 der Ge-

meinde Jengen „Ummenhofen – Bürgermeister-

Raab-Straße“ 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.09.2020 

die im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbetei-

ligung eingegangenen Stellungnahmen und Anregun-

gen zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 40 

„Ummenhofen – Bürgermeister-Raab-Straße“ abgewo-
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gen. Die Änderungen, die sich daraus ergeben haben, 

wurden in die Planung eingearbeitet. Zudem wurde 

das bisher vorgesehene Plangebiet um 4 Parzellen 

erweitert. Der überarbeitete Entwurf in der Fassung 

vom 14.09.2020 wurde gebilligt. Die Aufstellung des 

Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren 

nach § 13 b i.V.m. § 13 a BauGB, von einer Umweltprü-

fung wird daher abgesehen. Nachdem das Planungs-

gebiet im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als 

„Fläche für die Landwirtschaft“ ausgewiesen ist, wird 

die erforderliche Anpassung zur Art der Nutzung im 

Bereich des Bebauungsplanes durch eine Berichtigung 

des Flächennutzungsplanes vorgenommen. 

 

Ziel und Zweck der Planung 

Ziel der Planung ist die Schaffung von neuem Wohn-

raum. Im geplanten Allgemeinen Wohngebiet sind nun 

10 Parzellen vorgesehen, die mit Einzelhäusern (max. 2 

Wohneinheiten) und z.T. mit Doppelhäusern (je Dop-

pelhaushälfte 1 Wohneinheit) bebaut werden können. 

Parzellen 5 und 6 sind bereits mit einer landwirtschaft-

lichen Halle bebaut. Sollte diese nicht mehr benötigt 

werden, kann als Ersatz ein Einzel- oder Doppelhaus 

mit den nötigen Stellplätzen errichtet werden. 

 

Räumliche Abgrenzung des Plangebietes 

Das Planungsgebiet mit einer Größe von ca. 0,71 ha 

befindet sich am östlichen Rand von Ummenhofen auf 

Teilflächen der FlNrn. 164 und 165. Nördlich des Gel-

tungsbereichs, anschließend an eine Feldzufahrt, be-

findet sich Grünland, das durch eine private Pferdehal-

tung mit Auslauf genutzt wird. Östlich und südlich des 

Geltungsbereichs schließen sich landwirtschaftlich 

genutzte Flächen an, westlich befinden sich mit 

Wohnhäusern bebaute Grundstücke. Im Geltungsbe-

reich befindet sich eine landwirtschaftliche Maschi-

nenhalle, südlich an diese Halle schließen Grünland 

und intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Auslegung 

 

Gemäß § 13 b, § 13 a Abs. 2 Nr. 1, § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 

§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird der Entwurf des 

Bebauungsplanes  Nr. 40 der Gemeinde Jengen „Um-

menhofen – Bürgermeister-Raab-Straße“ inkl. Sat-

zungstext und Begründung in der Zeit vom 

 

06.10.2020 bis zum 06.11.2020 

in der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe,  

Zimmer Nr. 107, 

Rathausplatz 1, 86807 Buchloe, 

und 

in der Gemeindeverwaltung Jengen, Kirchplatz 7, 

86860 Jengen 

während der üblichen Öffnungszeiten 

 

öffentlich ausgelegt und kann während dieser Zeit 

auch auf der Internetseite der Gemeinde Jengen 

(www.Jengen.de) unter der Rubrik „Gemeinde & Ver-

waltung - Bekanntmachungen“ eingesehen werden. 

 

 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen 

zur Aufstellung des Bebauungsplanes  

schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 

abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 

über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 

können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 4 a Abs. 6 Satz 2 

Baugesetzbuch). 

 

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-

stabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. 

Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 

abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Er-

gebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 

Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Infor-

mationspflichten im Bauleitplanverfahren“, das eben-

falls öffentlich ausliegt. 

 

 

Jengen, den 26.09.2020 

 

 

Ralf Neuner 

Erster Bürgermeister 

 

 

 

 

http://www.jengen.de/
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Bekanntmachungen 

Bekanntmachung 

 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 41 der Ge-

meinde Jengen „Beckstetten – Im Dorffeld“ 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.12.2019 

die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Beckstet-

ten – Im Dorffeld“ im beschleunigten Verfahren nach § 

13 b i.V.m. § 13 a BauGB beschlossen. Der Entwurf 

wurde in der Sitzung am 14.09.2020 in der Fassung 

vom 14.09.2020 gebilligt. Hinweis: Von einer Umwelt-

prüfung wird abgesehen. Nachdem das Planungsgebiet 

im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als „Fläche 

für die Landwirtschaft“ ausgewiesen ist, wird die er-

forderliche Anpassung zur Art der Nutzung im Bereich 

des Bebauungsplanes durch eine Berichtigung des 

Flächennutzungsplanes vorgenommen. 

 

Ziel und Zweck der Planung 

Ziel der Planung ist die Schaffung von neuem Wohn-

raum, insbesondere für die ortsansässige Bevölkerung. 

Im geplanten Allgemeinen Wohngebiet sind 7 Parzel-

len vorgesehen, die mit zwei Gebäudetypen bebaut 

werden können (I+D-Bauweise oder II-Bauweise). Par-

zelle 1 kann mit einem Einzel- bzw. Doppelhaus, die 

Parzellen 2 bis 7 können mit Einzelhäusern bebaut 

werden. Je Haus sind 2 Wohneinheiten zulässig. 

 

Räumliche Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet mit einer Größe von ca.  0,52 ha befin-

det sich am östlichen Ortsrand von Beckstetten auf 

einer Teilfläche der Fl.Nr. 70. Nördlich des Geltungsbe-

reichs führt eine Gemeindeverbindungsstraße in östli-

cher Richtung zum Ortsteil Weinhausen sowie in nörd-

licher Richtung die“ Becostraße“ nach Weicht. Östlich 

und südlich schließen sich landwirtschaftlich genutzte 

Flächen an. Westlich angrenzend an die Straße „Im 

Dorffeld“ befinden sich überwiegend mit Wohnhäu-

sern bebaute Grundstücke. 

 

Öffentliche Auslegung 

Gemäß § 13 b, § 13 a Abs. 2 Nr. 1, § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 

§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird der Entwurf des 

Bebauungsplanes Nr. 41 der Gemeinde Jengen „Becks-

tetten – Im Dorffeld“ inkl. Satzungstext und Begrün-

dung in der Zeit vom 

 

06.10.2020 bis zum 06.11.2020 

in der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe,  

Zimmer Nr. 107, 

Rathausplatz 1, 86807 Buchloe, 

und 

in der Gemeindeverwaltung Jengen, Kirchplatz 7, 

86860 Jengen 

 während der üblichen Öffnungszeiten 

 

öffentlich ausgelegt und kann während dieser Zeit 

auch auf der Internetseite der Gemeinde Jengen 

(www.Jengen.de) unter der Rubrik „Gemeinde & Ver-

waltung - Bekanntmachungen“ eingesehen werden. 

 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen 

zur Aufstellung des Bebauungsplanes  

schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 

abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 

über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 

können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 4 a Abs. 6 Satz 2 

Baugesetzbuch). 

 

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buch-

stabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. 

Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 

abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Er-

gebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 

Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Infor-

mationspflichten im Bauleitplanverfahren“, das eben-

falls öffentlich ausliegt. 

 

 

Jengen, den 26.09.2020 

 

 

Ralf Neuner 

Erster Bürgermeister 

 

 

 

 

http://www.jengen.de/
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Bekanntmachungen 

Landkreis Ostallgäu 

Vorschläge gefragt:  

Neuverleihung der Ostallgäuer Ehrenamtskarte 

2021 

 

Alle Ostallgäuer Bürger*innen sind aufgerufen, bei 

ihren Heimatgemeinden besonders engagierte Ehren-

amtliche für die Ehrenamtskarte vorzuschlagen. Der 

Landkreis Ostallgäu schreibt zum fünften Mal die Eh-

renamtskarte „KönigsCard – Im EHRENAMT für unser 

OSTALLGÄU“ aus und dankt mit der Verleihung im 

März 2021 seinen zahlreichen Ehrenamtlichen.  

 

Die Karte ist eine besondere Anerkennung für ehren-

amtliche Arbeit: „Wir möchten uns mit der Ehren-

amtskarte ganz herzlich bei den Ostallgäuern bedan-

ken, die mit ihrem tollen Engagement so viel zum 

gelingenden Zusammenleben im Landkreis beitragen“, 

sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker. Seit 2012 wurde 

die Ehrenamtskarte bereits viermal als Anerkennung 

für herausragendes Engagement an je 500 Ehrenamtli-

che aus dem Landkreis überreicht. Die Karte beinhaltet 

beispielsweise eine Freifahrt mit einer Bergbahn, Ein-

tritte in Museen und in die beiden Schlösser Neu-

schwanstein und Hohenschwangau sowie verschiede-

ne Sonderaktionen wie eine Schifffahrt auf dem Forg-

gensee.  

 

Nun sind die Vorschläge der Bürger*innen gefragt. Alle 

können mitmachen und Ehrenamtliche vorschlagen, 

von denen sie schon immer meinten, dass sie besonde-

re Anerkennung verdienen. Es können der jeweiligen 

Heimatgemeinde Engagierte aller Altersgruppen vor-

geschlagen werden, die für ihr Engagement ausge-

zeichnet werden sollen. Die Vorschläge können bis 23. 

Oktober 2020 an die Gemeinden gerichtet werden. Die 

Gemeinde wählt aus den Vorschlägen die neuen Inha-

ber*innen der Ostallgäuer Ehrenamtskarte aus.  

 

Das Formblatt für den Vorschlag und weitere Informa-

tionen sind im Internet auf  

www.ehrenamt-ostallgaeu.de/ehrenamtskarte zu fin-

den oder direkt bei Julia Grimm in der Servicestelle 

EhrenAmt des Landkreises Ostallgäu (Tel. 08342 911-

290 und E-Mail ehrenamt@ostallgaeu.de) erhältlich. 

 

 

 

 

Landkreis Ostallgäu 

Jetzt anmelden für Satzungscheck und Web-

Seminare für Vereine 

 

Die Servicestelle EhrenAmt des Landkreises Ostallgäu 

bietet im Herbst wieder einige Angebote für Ehren-

amtliche an. Freiwillig Engagierte können sich ab jetzt 

zum Satzungscheck, zum Web-Seminar „Vereinsma-

nagement“ und zum Web-Seminar „Online-

Veranstaltungen im eigenen Verein erfolgreich durch-

führen“ anmelden. 

 

Die Satzung stellt die Grundregeln für das Vereinsle-

ben auf und ist damit das Fundament eines jeden Ver-

eins. Gemeinsam mit Rechtsanwalt Richard Didyk bie-

tet die Servicestelle EhrenAmt erstmalig einen Sat-

zungscheck für Ostallgäuer Vereine an. Die Veranstal-

tung wird am Freitag, 30. Oktober 2020, von 17.00 bis 

20.00 Uhr im Landratsamt Ostallgäu stattfinden.  

 

Das Web-Seminar „Vereinsmanagement: Aktuelle 

rechtliche Regelungen und finanzielle Auswirkungen 

der Corona-Krise auf die Vereinsarbeit“ beschäftigt 

sich mit aktuellen Fragen aus dem Vereinsleben: Wel-

che neuen rechtlichen Entwicklungen gibt es in Zu-

sammenhang mit der Corona-Krise und welche Aus-

wirkungen haben diese? Was muss ich als Vorstand in 

Zeiten der Pandemie beachten? Und wie gehen wir mit 

möglichen finanziellen Auswirkungen der Krise um? 

Das Web-Seminar findet am Montag, 16. November 

2020, von 19.00 bis 20.30 Uhr statt. 

 

Ob Mitgliederversammlung, Projektarbeit oder geselli-

ger Austausch – vieles im Verein lässt sich auch online 

organisieren und durchführen. Kommunikation und 

Austausch online herzustellen mit einem Format, wel-

ches eher zur Präsentation als zum Dialog verleitet, ist 

eine Kunst für sich, die gelernt und beherrscht sein 

will. In dem Web-Seminar „Online-Veranstaltungen im 

eigenen Verein erfolgreich durchführen“ erfahren die 

Teilnehmer ganz praxisnah alles darüber, wie erfolg-

reiche Online-Veranstaltungen ablaufen können. Das 

Web-Seminar findet am Montag, 23. November 2020, 

von 19.00 bis 20.30 Uhr statt.  

 

Anmeldung: Die Teilnehmerzahlen sind jeweils be-

grenzt. Informationen zur Anmeldung sind auf 

www.ehrenamt-ostallgaeu.de/fortbildungen.html zu 

finden. 
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Bekanntmachungen – Vereine / Institutionen 

Landkreis Ostallgäu 

 

Problemstoffsammlung 2020 

 

Am Freitag, 02.10.2020 findet in Buchloe wieder eine 

Problemstoffsammlung statt: 

Ort: Parkplatz Eschenlohstraße 

Uhrzeit: 9.00 – 11.00 Uhr 

 

 

 

 

Fundsache 

 

Am 19.09. wurde zwischen Mühlen-/Pappelweg eine 

Armbanduhr gefunden. 

 

Die Fundsachen können während der Öffnungszeiten 

der Gemeinde abgeholt werden. 

 

 

 

 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten Kaufbeuren - 

Veranstaltungen des Netzwerks Junge El-

tern/Familie 

 

Der gute Start in den Tag: Ein ausgewogenes 

Frühstück – Vortrag mit Kochvorführung für El-

tern 

am 29.09.2020 von 9.00 – 11.00 Uhr 

Familienstützpunkt Obergünzburg, Gutbrodstr. 39, 

87634 Obergünzburg 

 

Ganz entspannt vom Brei zum Familienessen - 

Vortrag 

am 30.09.2020 von 9.30 – 11.00 Uhr 

ONLINE 

 

Zeit für Brei – Vortrag mit Diskussion 

am 09.10.2020 von 10.00 – 11.30 Uhr 

Familienstützpunkt Buchloe im Kinderschutzbund 

Ortsverband Buchloe, Adolf-Müller-Str. 7, 86807 Buch-

loe 

 

 

 

 

+ + Vereine / Institutionen ++ 

 

 

Spielkreis 

 

Dienstag, 29.09.2020 

Kastanien und Blätter sammeln 

 

Dienstag, 06.10.2020 

Blätterfensterbilder oder Platzdeckchen basteln 

 

Informationen bei Heidi Busch 

Tel.: 08241/90199 

 

 

 

Ergebnisse mit den Torschützen der JFG 

Obere Singold 

 

Jugend: B-Jugend 

Spielpaarung: JFG Obere Singold – (SG) SV Tussenhau-

sen 

Ergebnis: 1:1 

Torschützen: Michael Demmler 

 

Jugend: C-Jugend 

Spielpaarung: JFG Obere Singold – (SG) Roßhaup-

ten/Rieden 

Ergebnis: 9:1 

Torschützen: 3 X Jonas Kugelmann, 2 X Fischer Josef, 2 

X Ritter Josef, Benedikt Geiger, Niklas Hagg 

 

Jugend: D-2-Jugend 

Spielpaarung: JFG Obere Singold – TSV Seeg-Hopferau-

Eisenberg 

Ergebnis: 1:9 

Torschützen Luca Marschel 

 

 

 

 

Bücherei St. Vitus Weicht 

 

 

Öffnungszeiten Bücherei St. Vitus in Weicht: 

Montag: 16:00 - 18:00 Uhr 

Donnerstag: 18:00 - 20:30 Uhr 

 

Telefon (während der Öffnungszeit): 08241/9615085 

E-Mail: buecherei-weicht@gmx.de 

Internet: www. buecherei-weicht.de 

 

mailto:buecherei-weicht@gmx.de
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Vereine / Institutionen 

FC Jengen 

 

Jahreshauptversammlung 

am 16.10.2020 

 

Im Namen der Abteilung Fußball lade ich alle aktiven 

und passiven Mitglieder, Ehrenmitglieder, sowie 

Freunde und Gönner herzlich zu unserer 

Jahreshauptversammlung 2020 ein. Eine Einladung 

erfolgt lediglich auf diesem Wege.  

 

Ort: Vereinsheim FC Jengen 

Datum: Freitag, 16.10.2020 

Beginn: 20.00 Uhr 

Tagesordnung: 

 

1) Begrüßung durch die Vorstandschaft 

2) Protokoll der Jahreshauptversammlung  

     2019 

3) Kassenprüfung 

4) Bericht der Kassenprüfer und Entlastung  

     der Vorstandschaft 

5) Berichte aus der Abteilung Fußball 

6) Termine und geplante Aktivitäten  

      2020/2021 

7) Sonstiges, Wünsche und Anträge 

 

Zu Anregungen und Änderungswünschen der 

Tagesordnung stehe ich gerne zur Verfügung. Diese 

können im Vorfeld oder zu Beginn der 

Jahreshauptversammlung eingebracht werden.  

Ich freue mich auf zahlreiches Erscheinen, angeregte 

Diskussionen und einen schönen Abend. 

 

Sportliche Grüße 

 

Björn Bauer  

Abteilung Fußball FC Jengen 

Tel.: 0176 - 225 16 934 

Mail: bauer-debeka@gmx.de 

 

 

 

LEW Highspeed: Die Bauarbeiten für  

Glasfaser sind gestartet. 

Langsames Internet über DSL war gestern - Die Zu-

kunft heißt Glasfaser!  

Gerade heute wird das Internet noch wichtiger. 

Homeoffice, virtuelle Vernetzung mit den Liebsten, 

Streaming und Online-Unterhaltung gewinnen stark 

an Bedeutung. Grundlage dafür ist eine zuverlässige 

Internetverbindung. Entscheiden Sie sich jetzt für ei-

nen leistungsstarken und schnellen Glasfaserhausan-

schluss, um entspannt in die Zukunft zu blicken.  

Was ist das Besondere bei LEW Highspeed? 

Sie erhalten die Glasfaser bis in Ihr Haus mit Internet, 

Telefon und Fernsehen (IPTV). Profitieren Sie mit LEW 

Highspeed von schnellen Übertragungsgeschwindig-

keiten bis 1 Gigabit pro Sekunde, die bereits heute 10 

bis 20-mal schneller sind als bei herkömmlichen Inter-

netanbindungen über Kupfer. Sie können also 

Highspeed-Surfen und -Streamen, auch wenn die gan-

ze Familie gleichzeitig online ist. 

Es geht vorwärts in Jengen 

Anfang Mai 2020 begannen die Bauarbeiten in Jengen 

am Umspannwerk in Buchloe. Von dort werden Vertei-

lerkästen in der Gemeinde erschlossen und von diesen 

wiederum entlang der Straßenzüge Leerrohre bis zu 

den Grundstücken verlegt. 

Das Wichtigste für Sie: Haushalte in Jengen, die LEW 

Highspeed bisher noch nicht gebucht haben, können 

dies noch bis zum Beginn der Bauarbeiten in ihrem 

jeweiligen Straßenzug nachholen. 

Deshalb schnell sein und unser Angebot sichern:  

Bis zum Abschluss der Bauarbeiten haben Sie die Mög-

lichkeit, einen Glasfaserhausanschluss in Verbindung 

mit einem LEW Highspeed-Tarif zum Sonderpreis von 

399 €* zu beauftragen. Nach Beendigung der Bauarbei-

ten kostet dieser bis zu 2.449 €.  

Unser Tipp: Schließen Sie online unter www.lew-

highspeed.de ab und sichern Sie sich zusätzlich 40 € 

Online-Bonus**! 

Sie haben Fragen zum Ausbau? 

Die Experten vor Ort beantworten gemeinsam mit der 

Baufirma Max Wild GmbH gerne Ihre Fragen.  

Die Bürgersprechstunden finden jeden zweiten 

Dienstag von 16.00 bis 17.00 Uhr im Jengener 

Rathaus statt, die nächste: Dienstag, 29.09.2020. 

Die Zukunft beginnt JETZT. Nutzen Sie Ihre Chance.  

Detaillierte Informationen finden Sie auch online unter 

www.lew-highspeed.de. 

Oder rufen Sie uns gerne an: Unsere Servicemitarbeiter 

stehen Ihnen jederzeit unter der kostenlosen Ruf-

nummer 0800 539 000 1 zur Verfügung.  
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Vereine / Institutionen 

Sportschützenverein  

Adler Beckstetten e.V. 

 

Terminplan 2020 – 2. Halbjahr 

 

Fr. 02.10.20 Nachholtermin  

Vereinsmeisterschaft 2020 

Fr. 09.10.20 VM 2020 Durchgang 6 

 

Beginn aller Schießabende ab 19:30 Uhr im Schützen-

heim. Es ist eine Mund-Nasen-Maske mitzubringen 

(Maskenpflicht). Ein Hygiene-Konzept hängt aus. 

 

Termine sind auch im Internet unter 

www.beckstetten.de/schuetzenverein 

 

Im Namen der Vorstandschaft 

Thomas Seeberger 

 

 

 

 

FC Jengen – Abteilung Stockschützen 

 

Wir suchen Dich… 

 

…als Verstärkung für die Abteilung Stockschützen.  

Ob jung, ob alt. Ob Erfahrene oder Neuanfänger. Gib 

Dir einen Ruck und trau Dich. Es tut nicht weh. Es ist 

nur Sport, aber kein „Alte Leute“-Sport. 

 

Wir sind eine tolle Truppe und suchen Verstärkung vor 

allem für den Damenbereich aber auch für den Her-

renbereich. Du findest uns am Sportgelände des FC 

Jengen von April bis Oktober jeden Mittwoch und Frei-

tag von 19:00h – 21:00h. Komm einfach vorbei, wir 

begrüßen Dich herzlich. Du kannst Dich aber auch 

telefonisch bei Sabine Bucher (0151-15592976) oder 

Christian Unglert (0171-3240388) melden, um mehr zu 

erfahren. 

 

Tue es und hilf mit, damit wir in unserer Abteilung 

viele neue Gesichter begrüßen können. 

 

Ulli Annemann-Abteilung Stockschützen FC Jengen - 

 

 

 

 

Musikverein Jengen 

 

Tag der Blasmusik 

 

Am Sonntag, den 04.10.2020 findet wieder unser Tag 

der Blasmusik statt, allerdings etwas anders als ge-

wohnt. 

Aufgrund der noch geltenden Corona-Bestimmungen 

können wir leider nicht durch die Straßen ziehen, da 

wir beim Marschieren nicht den Mindestabstand hal-

ten können. 

Deshalb machen wir drei kleine Standkonzerte in Jen-

gen, Ummenhofen und Eurishofen. 

 

13:00 Uhr in Jengen – auf dem Sportgelände der 

Grundschule Jengen 

 

13:45 Uhr in Ummenhofen – gegenüber der alten Käs-

küche (Bürgermeister-Fickler-Weg) 

 

14:15 Uhr Eurishofen – am Feuerwehrhaus 

 

Bitte haltet Euch an die bekannten Corona-

Schutzmaßnahmen! 

Bei schlechter Witterung fällt der Tag der Blasmusik 

aus. 

 

Wir freuen uns schon auf viele bekannte Gesichter und 

Zuhörer! 

 

Euer Musikverein Jengen 

 

 

 

 

Gennachspatzen 

 

Die Gennachspatzen singen wieder und laden Dich zu 

einer Schnupperstunde 

 

am Freitag, den 02.10.20 um 14.30 Uhr 

 

ganz herzlich ein. 

Über neue Sänger und Sängerinnen (ab 6 Jahre) wür-

den wir uns sehr freuen. Bei Fragen freue ich mich auf 

einen Anruf. Gerne können Sie Ihr Kind auch einfach 

mal zum Schnuppern vorbeibringen. 

 

Es grüßen Sie herzlich 

 

Reggel Marlies & Gennachspatzen 

08241/996777 

 

 

http://www.beckstetten.de/schuetzenverein
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Vereine / Institutionen 

 

Radfahrverein Concordia Jengen 

 

Fuchsjagd am 03. Oktober 2020 

 

Aufgrund der immer noch bestehenden Corona-

Beschränkungen findet am 03. Oktober 2020 nur die 

Fuchsjagd statt. Das gesellige Beisammensein im MZR 

2 entfällt. 

Treffpunkt zur Fuchsjagd daher erst um 13.30 Uhr am 

Gemeindehaus. 

Anschließend gegen 14.30 Uhr ist im Hof der Gemein-

de die Pokalübergabe an den neuen oder alten Fuchs 

und die Preisverteilung an die Meistmitradler beim 

wöchentlichen Radeln. Auch die Treiber, die bei der 

Fuchsjagd die meisten Fährtenzeichen gefunden ha-

ben, erhalten eine kleine Anerkennung. 

 

Auch hierzu sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner 

herzlich eingeladen. 

 

Bitte an den Mund-Nasen-Schutz denken. 

 

Die Vorstandschaft 

 

 

 

 

Obst- und Gartenbauverein  

Jengen – Ummenhofen 

 

Unsere Miniboot-Regatta war eine gelungene und tolle 

Veranstaltung 

 

Der 19. September 2020 war ein Traumtag. Die Spät-

sommersonne lachte vom Himmel – über 50 Kapitäne 

der Miniboote und mehr als 100 Mitmacher und Zu-

schauer bevölkerten das renaturierte Gennachufer 

hinter dem Radlrastplatz. 

 

Als wir vor zwei Wochen diese Miniboot-Regatta an-

kündigten, war es uns schon bange ob das Wetter 

noch mitspielt. Deshalb stand in der Ankündigung am 

Wasser und nicht im Wasser. Aber das Wetter so kurz 

vor dem Herbstanfang war uns mehr als hold. So wa-

ren die Kinder nicht vom Wasser wegzuhalten, und sie 

tollten sich auch im Wasser. 

 

Wir hatten die Gennach mit einem Parcour ge-

schmückt. Start- und Zielgirlanden und „Leitplanken“ 

für die Streckenführung von ca 80 Metern „präpariert“. 

Das Ende der Strecke bildete ein Hafen, so dass kein 

Boot davonschwimmen konnte.  

Kurz vor 13.00 Uhr fand die „corona-konforme“ An-

meldung statt. Am Eingang stand eine Coronastation 

mit Desinfektionsspender, Mundnase-Masken konnten 

erworben werden. 

Viele Miniboote brachten die „Kapitäne“ selbst mit. 

Leider waren auch einige schön gestaltete aber viel zu 

lange Miniboote (15 cm war die maximale Länge) da-

bei. Diese starteten dann außer Konkurrenz mit.  

Um 13.15 Uhr ging dann die Regatta mit dem ersten 

von drei Vorrunden-Einzeln los. Nachdem die Boote im 

Startblock standen, startete man auf das Los-Signal 

einer Hupe. Die zehn schnellsten Boote jeder Vorrunde 

kamen in den Endlauf. Gleich danach kamen das Ein-

zelfinale und das Trostrunden-Rennen.  

Nach den Einzelrennen war die Euphorie bei den Kapi-

tänen so groß, dass der eigentliche Höhepunkt „der 

Massenstart“ auf Grund der Begeisterung der Kapitäne 

aber auch des zu kurzen Startblocks (wir rechneten 

nicht mit so vielen Booten) etwas unorganisiert ablief. 

Hinter dem Startblock standen in einer Zweierreihe 

viele Kapitäne, die selbst Starter sein wollten. Es war 

wichtig einfach dabei zu sein – ans Siegen dachte kei-

ner. Mitmachen war wichtiger als Siegen!   

Zum Abschluss fand natürlich trotzdem die Siegereh-

rung statt: Zehn Kapitäne des Einzelfinals, fünf der 

Trostrunde und die zehn Erstplatzierten des Massen-

starts erhielten Preise. Alle teilnehmenden Kinder 

konnten dann noch kleine Geschenke wie Holztiere, 

Ansteck-Buttons, Trinkgläser-Aufsteckdeckel (gegen 

vorlaute Insekten im Sommer) aus einem Korb ent-

nehmen. Aber trotzdem bevorzugten viele Kinder dann 

doch lieber im Wasser herum zu tollen. 

An dieser Stelle bedanken wir uns auch noch recht 

herzlich bei den Preisespendern: Altheimer CuC Fräs-

technik, Autohaus Singer, Brauereistube Rössle, 

Corpcomm Lindner, Schneiderei Wiesenstern und Sitty 

GmbH. 

Während und nach der Veranstaltung hörten wir nur 

positive Stimmen; natürlich von den Kapitänen, den 

Eltern, Omas und Opas, viele mit dem Tenor „es nächs-

tes Jahr doch wieder zu machen“. – Und wir verspra-

chen es im Sommer 2021 gegen Ende des Schuljahres 

wieder einzuplanen. Als gegen 15.00 Uhr der offizielle 

Teil der Veranstaltung zu Ende war, bauten wir auch 

mit Freude und Stolz über die sehr gelungene Veran-

staltung den Wasser-Parcour wieder ab. 

 

Der Obst- und Gartenbauverein Jengen & Ummenhofen 
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Vereine / Institutionen - Kirchennachrichten 

Termine der  

Freiwilligen Feuerwehren 

 

Übungen der Feuerwehren fallen – soweit keine an-

ders lautende Bekanntmachung erfolgt – bis auf Wei-

teres aus. 

 

05.10.: FF Ummenhofen: 

 19.30 Uhr: Objektübung 

07.10.: FF Jengen: 

 19.30 Uhr: Waldunfall Gruppe 1 

 

 

Allgemeine Termine 

 

03.10.: Radfahrverein Concordia Jengen: 

 13.30 Uhr: Vereinsfuchsjagd mit  

 Saisonabschluss 

04.10.: Musikverein Jengen: 

 Tag der Blasmusik 

 13.00 Uhr: Standkonzert in Jengen 

 13.45 Uhr: Standkonzert in Ummenhofen 

 14.15 Uhr: Standkonzert in Eurishofen 

 

! BITTE INFORMIEREN SIE SICH DIREKT BEI DEN VER-

ANSTALTERN, OB DIE ANGEKÜNDIGTEN/GEPLANTEN 

VERANSTALTUNGEN STATTFINDEN! 
 

 

Wichtiger Hinweis: 

Veranstaltungstermine sind im Internet unter 

www.jengen.de abrufbar! 

Ergänzungen und Änderungen, die uns mitgeteilt 

werden, pflegen wir laufend ein. 

 

 

 

+ + Kirchennachrichten + + 

 

Das Pfarrbüro Waal bleibt am Freitag,  

11./18./25. September 2020 geschlossen. 

 

Messintentionen „St. Martin“ Jengen 

Aufgrund der aktuellen Situation, dass zu den Gottes-

diensten nur eine begrenzte Anzahl von Personen die 

Kirche besuchen darf, muss in Jengen die Anzahl der 

Messintentionen auf vier pro Gottesdienst begrenzt 

werden. 

Hl. Messen, die am Wochenende gelesen werden sol-

len, werden vom Pfarrbüro, je nach Verfügbarkeit, zur 

Vorabendmesse um 19:15 Uhr, zur 8:30 Uhr Messe 

oder zur 10:00 Uhr Messe eingeteilt. Soweit es auf-

grund der Begrenzung der Messintentionen möglich 

ist, werden Terminwünsche erfüllt. 

Pfarrer Jan Forma 

Elternabende zur Erstkommunion 2021 in der PG 

Waal-Jengen 

Aufgrund der Corona bedingten Vorgaben, finden alle 

Elternabende im Pfarrsaal in Waal, Marktplatz 1, 1. 

OG, statt. 

Wenn Ihr Kind im Jahr 2021 zur Erstkommunion 

kommen möchte, laden wir jeweils einen Elternteil zu 

einem der Informationsabende ein.  

Für die Kinder der Orte Beckstetten, Eurishofen, Jen-

gen, Ummenhofen, Weicht und Weinhausen, findet 

dieser am Dienstag, 22.09.2020 um 20:00 Uhr statt 

(keine Anmeldung erforderlich). 

 

Für die Kinder der Orte Bronnen, Emmenhausen, Waal 

und Waalhaupten finden diese statt am: 

Freitag, 25.09.2020 von 18:30 – 19:30 Uhr oder 

Freitag, 25.09.2020 von 20:00 – 21:00 Uhr 

Bitte im Pfarrbüro Waal, Tel. 08246 969 77-11 zu den 

Öffnungszeiten am Dienstag und Donnerstag von 9:00 

– 12:00 Uhr anmelden bzw. den AB besprechen 

 

Bitte denken Sie an die Masken.  

 

 

Caritas-Haussammlung PG Waal-Jengen 

In der Woche vom 28.09. bis 04.10.2020 findet die 

Caritas-Haussammlung statt.  

Corona bedingt bitten wir um Überweisung Ihrer 

Spende auf nachfolgende Konten: 

 

Kath. Kirchenstiftung Waal    

IBAN DE46 7336 9918 0000 8187 47 

Kath. Kirchenstiftung Emmenhausen  

IBAN DE46 7336 9918 0000 8187 47 

Kath. Kirchenstiftung Bronnen   

IBAN DE46 7336 9918 0000 8187 47 

Kath. Kirchenstiftung Waalhaupten  

IBAN DE52 7336 9918 0200 8154 70 

Kath. Kirchenstiftung Jengen   

IBAN DE23 7209 0000 0007 1058 78 

Kath. Kirchenstiftung Beckstetten   

IBAN DE15 7209 0000 0008 0658 37 

Kath. Kirchenstiftung Weinhausen  

IBAN DE37 7209 0000 0005 7011 63 

Kath. Kirchenstiftung Weicht   

IBAN DE98 7209 0000 0005 7006 47 

 

In Waal, Waalhaupten, Emmenhausen, Bronnen, Jen-

gen, Beckstetten und Weinhausen werden an die 

Haushalte Überweisungsträger verteilt. 

In Weicht liegen in der Pfarrkirche Überweisungsträ-

ger bereit. 

 

Ein herzliches Vergelt`s Gott! 
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Gottesdienstordnung 

Gottesdienstordnung vom 

26.09.2020 bis 11.10.2020 

Samstag., 26.09.  

WE  14:00 Uhr Taufe Pauline Schöffel 

WA  17:00 Uhr Rosenkranz 

WA  19:15 Uhr Vorabendmesse für Emmenhausen - 

Bronnen 

JE  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag., 27.09.  

Caritas - Herbstkollekte 

WA  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

BE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

EU  09:30 Uhr Wortgottesfeier 

WP  10:00 Uhr Festgottesdienst zum Patrozinium "St. 

Michael" 

WE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

JE  11:30 Uhr Taufe Anna Katharina Müller 

JE  13:30 Uhr Taufe Clarissa Madita Epp 

Montag., 28.09.  

WA  17:00 Uhr Rosenkranz 

JE  19:15 Uhr Rosenkranz 

Dienstag., 29.09.  

BE  19:15 Uhr Messfeier 

WP  19:15 Uhr Messfeier 

Mittwoch., 30.09.  

WA  17:00 Uhr Rosenkranz 

Donnerstag., 01.10.  

WA  17:00 Uhr Rosenkranz 

BE  19:15 Uhr Oktoberrosenkranz 

EU  19:15 Uhr Messfeier 

WE  19:15 Uhr Messfeier 

Freitag., 02.10.  

Krankenkommunion für alle Pfarreien 

WP  16:00 Uhr Rosenkranz 

JE  19:15 Uhr Messfeier mit anschl. Anbetung bis 

20:30 Uhr 

WS  19:15 Uhr Messfeier 

Samstag., 03.10.  

JE  16:00 Uhr Rosenkranz 

WA  17:00 Uhr Rosenkranz 

WA  19:15 Uhr Vorabendmesse für Emmenhausen - 

Bronnen 

EU  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag., 04.10. Erntedank 

Kollekte für den Heiligen Vater 

WE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

JE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

WP  09:30 Uhr Wortgottesfeier 

BE  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

WA  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst 

JE  19:15 Uhr Bruderschaftsgebet 

Montag., 05.10.  

EU  16:00 Uhr Oktoberrosenkranz 

WA  17:00 Uhr Rosenkranz 

JE  19:15 Uhr Rosenkranz 

Dienstag., 06.10.  

WS  19:15 Uhr Oktoberrosenkranz 

BE  19:15 Uhr Messfeier 

WE  19:15 Uhr Oktoberrosenkranz 

Mittwoch., 07.10.  

WA  17:00 Uhr Rosenkranz 

JE  19:15 Uhr Messfeier 

Donnerstag., 08.10.  

WA  17:00 Uhr Rosenkranz 

EH  19:15 Uhr Messfeier 

BE  19:15 Uhr Oktoberrosenkranz 

WE  19:15 Uhr Oktoberrosenkranz 

Freitag., 09.10.  

WP  16:00 Uhr Rosenkranz 

WA  19:15 Uhr Messfeier 

Samstag., 10.10.  

WA  17:00 Uhr Rosenkranz 

JE  19:15 Uhr Vorabendmesse 

WP  19:15 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag., 11.10.  

WA  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

BE  08:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

WE  09:30 Uhr Wortgottesfeier 

WA  10:00 Uhr Pfarrgottesdienst für Emmenhausen - 

Bronnen 

EU  10:00 Uhr Festgottesdienst zum Patrozinium "St. 

Dionysius" 

 

 

JE Jengen WA Waal 

UM Ummenhofen WP Waalhaupten 

EU Eurishofen EH Emmenhausen 

SW Schwäbishofen BR Bronnen 

BE Beckstetten 

WE Weicht 

WS Weinhausen 
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Anzeigen 

Pfarreiengemeinschaft Waal-Jengen 

Mail pg.waal-jengen@bistum-augsburg.de 

 

Pfarrer Jan Forma privat 08241/9184850 

 

Pfarrbüro Waal 

Ritter-v.-Herkomer-Str. 25, 86875 Waal 

Tel. 08246 969770 FAX 08246 96977-20 

 

Pfarrbüro Jengen 

Hans-Seeberger-Weg 1, 86860 Jengen 

Tel. 08241/4712 FAX 08241/4349 

 

Öffnungszeiten: 

Montag  JE 10:00 - 11:00 Uhr 

Dienstag WA 09:00 - 12:00 Uhr 

Mittwoch JE 17:00 – 19:00 Uhr 

Donnerstag WA 09:00 – 12:00 Uhr 

Freitag  WA 14:00 – 17:00 Uhr 

 

 

 

 

++ Anzeigen ++ 

 

 

 

Kontaktstelle Demenz/Buchloe 

Tel. 08241/9974780 

Kostenlose Information/Beratung 

Unterstützung durch ehrenamtliche Demenzhelfer  

 

 

 

 

Kostenlose Energiebera-

tung in Buchloe 

Jeden ersten und dritten Don-

nerstag im Monat 

 

von 16 bis 18 Uhr 

  

Die Verbraucherzentrale Bayern und das Energie- und 

Umweltzentrum Allgäu (eza!) bieten seit Anfang des 

Jahres gemeinsam Energieberatungen im Allgäu an, so 

auch in der Stadt Buchloe. Energieberater Andreas 

Kaufmann gibt im Rathaus jeden ersten und dritten 

Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr kostenlos 

Tipps rund ums energetische Bauen und Sanieren so-

wie zu den dazu passenden Förderprogrammen. An-

meldung unter Tel. 08241-500112.  
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